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Prinzipiell ist das Fliegen ohne Flugleiter schon immer 
möglich

• Es gibt allerdings viele teils unterschiedliche Bestimmungen

• In den meisten Fällen muss eine „sachkundige Person 

anwesend sein“

Beispiel:



Wofür ist die Flugleitung (nicht der BFL) zuständig?

Die Flugleitung vertritt den Flugplatzhalter gegenüber 

Kunden, Dienstleistern, Geschäftspartnern und allen 

anderen Personen, die sich auf

dem Flugplatz aufhalten.
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Als Vertreter des Flugplatzbetreibers gilt für die Flugleitung 

Privatrecht. 

Befolgt jemand eine Anweisung der Flugleitung nicht, so bittet 

diese die Luftfahrtbehörde, die erforderlichen Maßnahmen zu 

treffen. 

Ist Gefahr in Verzug und sind die erbetenen Maßnahmen der 

Luftfahrtbehörde womöglich nicht rechtzeitig zu erwarten, 

wendet sich die Flugleitung um Hilfe an die Polizei. 

Steht eine Gefahr unmittelbar bevor oder muss eine bereits 

eingetretene Störung schnellstens beseitigt werden, kann die 

Flugleitung ihre Anweisung in Ausübung des Hausrechts 

zwangsweise durchsetzen. 

Die angewandten Mittel müssen jedoch verhältnismäßig sein 

und dürfen den Betroffenen und die Allgemeinheit nicht mehr 

als unbedingt nötig beeinträchtigen.
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Rechtliche Stellung
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Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO)

§ 50 Genehmigungsbehörde

Die Genehmigung eines Landeplatzes wird von der Luftfahrtbehörde 

des Landes erteilt, in dem das Gelände liegt.

§ 53 Anzuwendende Vorschriften 

(3) Der Landeplatzhalter hat auf Verlangen der Genehmigungsbehörde 

eine oder mehrere Personen als Flugleiter zu bestellen. 

§ 55 Genehmigungsbehörde 

Die Genehmigung eines Segelfluggeländes wird von der 

Luftfahrtbehörde des Landes erteilt, in dem das Gelände liegt. 

§ 58 Betrieb des Segelfluggeländes 

Bei dem Betrieb des Segelfluggeländes gelten §.. § 53 Abs. 3 

entsprechend. 

Für den Halter eines Segelfluggeländes besteht keine Betriebspflicht. 



Pflichten der Flugleitung

Die Flugleitung sorgt für einen betriebssicheren Zustand des 

Flugplatzes und für einen ordnungsgemäßen Betrieb. 

Maßgebend hierfür sind die Flugplatzgenehmigung, die 

Flugplatzbenutzungsordnung, sowie die Grundsätze für das 

Feuerlösch- und Rettungswesen auf Landeplätzen und für die 

Ausübung des Flugplatzinformationsdienstes an Flugplätzen 

ohne Flugverkehrskontrollstelle. 

Die Flugleitung ist verpflichtet,

• sich vom betriebssicheren Zustand der Flugbetriebsflächen zu 

überzeugen,

• die Einsatzbereitschaft der flugbetrieblichen Einrichtungen 

(Funk, Feuerlösch und Rettungsgerät usw.) zu überprüfen,

• in Abhängigkeit der Windverhältnisse die Start/Landerichtung 

festzulegen,

08. August 2023 6

FLUGLEITUNG

Flugleiter/Mike Morr



• bei Flugbetrieb ständige Hörbereitschaft auf der dem 

Flugplatz zugeteilten, veröffentlichten Info – Frequenz und der 

VHF – Notfrequenz (121,500 MHz) zu halten,

• LuftVO § 7 Meldung von Unfällen und Störungen 

(3) Erhalten die Luftaufsichtsstellen, die Flugleitungen auf 

Flugplätzen, die Flugsicherungsdienststellen oder beteiligte Personen 

nach Artikel 2 Nummer 11 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 Kenntnis 

von einem Unfall oder einer schweren Störung, so sind sie ungeachtet 

der Absätze 1 und 2 verpflichtet, den Unfall oder die schwere Störung 

unverzüglich der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung zu melden. 

• sich über Änderungen von Vorschriften und Weisungen des 

Platzhalters zu informieren.
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Rechtliche Stellung - BfL
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Grundsätze des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und 

Wohnungswesen über die Einrichtung und Ausstattung von 

Luftaufsichtsstellen an Flugplätzen

Rechtsgrundlagen der Luftaufsicht

Die Abwehr von Gefahren für die Sicherheit des Luftverkehrs sowie für 

die öffentliche Sicherheit oder Ordnung durch die Luftfahrt (Luftaufsicht) 

ist Aufgabe der Luftfahrtbehörden und der für die Flugsicherung 
zuständigen Stellen ( 29 Abs. 1 LuftVG).
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Rechtliche Stellung - BfL

Flugleiter/Mike Morr

Durchführung der Luftaufsicht

Die Luftfahrtbehörden der Länder üben die Luftaufsicht im Rahmen ihrer 

Zuständigkeit überörtlich und durch örtliche Luftaufsichtsstellen an 

Flugplätzen aus. 

Die Luftaufsicht wird durchgeführt von landesbediensteten  
Sachbearbeitern für Luftaufsicht  (SfL) und/oder geeigneten Personen 

als Hilfsorgane 

(29 Abs. 2 LuftVG), die als Beauftragte für Luftaufsicht  (BfL) mit der 

Wahrnehmung von Luftaufsichtsaufgaben hoheitlich beliehen werden.

Die Luftfahrtbehörden erlassen für das Luftaufsichtspersonal eine 

Dienstanweisung.



Weitere Aufgaben der Flugleitung
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Nachstehende Person wurde als Flugleiter/in für den Flugplatz bestellt.
Luftfahrerschein - Nr.: -- Motorflug (SEP)-Motorsegler (TMG)-Segelflug -Sonstiges 

Ersthelfer-Lehrgang Sprechfunkzeugnis Englisch Level

Der Platzhalter ist verpflichtet, die o.g. Angaben auf Vollständigkeit zu 

prüfen. 

Der Flugleiter hat alle 4 Jahre an einen amtlichen 

Fortbildungslehrgang teilzunehmen. 

Muster-Dienstanweisung für Flugleiter

Das Regierungspräsidium hat in der Genehmigung für den [Name 

Flugplatz] verfügt, dass der Flugbetrieb nur bei Anwesenheit eines 

Flugleiters stattfinden darf. 

Die sorgfältige Auswahl geeigneter Personen als Flugleiter und deren 

Überwachung obliegt dem Flugplatzhalter. Als Flugleiter dürfen 

ausschließlich die von (Name des Flugplatzhalters) hierzu gemäß § 53 

Abs.3 bzw. § 58 LuftVZO bestellten Personen tätig werden. Eine aktuelle 

Liste der Flugleiter befindet sich in der Flugplatzakte.
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Die Schweiz ist hier mit den Forderungen der EASA 

schneller
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VORGABEN CH
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VORGABEN CH
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VORGABEN CH
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VORGABEN CH
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3 Bei Flugplätzen, welche über eine Wetterstation mit entsprechend zertifizierter Datenpro-
zessierung und Visualisierung (SMART-Viewer) verfügen, können die verfügbaren 
Wetterinformationen übermittelt werden.

VORGABEN CH
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An "Radio"-Flugplätzen, d.h. ohne 

ATC, keine besonderen 

Voraussetzungen hinsichtlich der 

Wetterstation erforderlich.

WIND? QNH? (DWD?)

An Flugplätzen mit ATC (AFIS oder 

TWR) kann das System allerdings 

nicht eingesetzt werden.

MÖGLICHKEIT?
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FLUGPLATZZWANG

LuftVG § 25 bestimmt, dass Luftfahrzeuge auf Flugplätzen 

1. außerhalb der in der Flugplatzgenehmigung festgelegten Start- oder 

Landebahnen oder 

2. außerhalb der Betriebsstunden des Flugplatzes oder

3. innerhalb von Betriebsbeschränkungszeiten für den Flugplatz 

nur starten und landen dürfen, wenn der Flugplatzunternehmer 

zugestimmt und die Genehmigungsbehörde eine Erlaubnis erteilt hat.

Die Erlaubnis nach Satz 1, 2 oder 3 kann allgemein oder im Einzelfall 

erteilt, mit Auflagen verbunden und befristet werden.
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Die Bestimmungen dafür finden sich dann in der LuftVZO.

Für die Landeplätze in §53 und für Segelfluggelände in § 58. 

Beide §§ verweisen außerdem auf den § 45, der die Erhaltung- und 

Betriebspflicht bestimmt.

In beiden §§ (53 und 58) findet sich die Vorgabe: 

„Der Landeplatzhalter (und Halter des Segelfluggeländes) hat auf 

Verlangen der Genehmigungsbehörde eine oder mehrere Personen 

als Flugleiter zu bestellen.“
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FLUGLEITER Bestimmungen
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Die Genehmigung ist dann in 

§ 31 LuftVG bestimmt und an die Länder delegiert, diese handeln im 

Auftrag des Bundes.

(2) Die Länder führen nachstehende Aufgaben dieses Gesetzes im 

Auftrage des Bundes aus:

4. die Genehmigung von Flugplätzen, mit Ausnahme der Prüfung und 

Entscheidung, inwieweit durch die Anlegung und den Betrieb eines 

Flughafens, der dem allgemeinen Verkehr dienen soll, die öffentlichen 

Interessen des Bundes berührt werden (§ 6) sowie die Genehmigung der 

Flugplatzentgelte und der Flugplatzbenutzungsordnung;
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Das „Verlangen“ findet sich dann in der Betriebsgenehmigung, 

hier ein Beispiel:
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FLUGLEITER Bestimmungen
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Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO)

Abschnitt 6 Flugplatzverkehr

§ 22 Regelung des Flugplatzverkehrs

(1) Für die Durchführung des Flugplatzverkehrs auf Flugplätzen mit 

Flugverkehrskontrollstelle kann die Flugsicherungsorganisation besondere 

Regelungen treffen. 

Für alle anderen Flugplätze werden die Regelungen von der für die Genehmigung 

des Flugplatzes zuständigen Luftfahrtbehörde des Landes getroffen.
§ 23 Flugbetrieb auf einem Flugplatz und in dessen Umgebung 
(1) Wer ein Luftfahrzeug auf einem Flugplatz oder in dessen Umgebung führt, ist 
verpflichtet, über die in Anhang SERA.3225 enthaltenen Verpflichtungen hinaus 
1.die in den NfL bekannt gemachten Anordnungen der Luftfahrtbehörden für den 
Verkehr von Luftfahrzeugen auf dem Flugplatz oder in dessen Umgebung zu beachten,, 
2.die Verfügungen der Luftaufsicht und die Anweisungen des Flugplatzunternehmers zu 
beachten.



08. August 2023 27

FLUGLEITER Bestimmungen
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3. sich bei der Luftaufsichtsstelle, auf Flugplätzen ohne 

Luftaufsichtsstelle bei der Flugleitung, zu melden und folgende 

Angaben zu machen:

a) vor dem Start:

das Luftfahrzeugmuster,-das Kennzeichen-die Anzahl der 

Besatzungsmitglieder-die Anzahl der Fluggäste-die Art des Flugs-bei 

einem Überlandflug, den Zielflugplatz;

b) nach der Landung:

das Kennzeichen-das Luftfahrzeugmuster-bei einem Überlandflug den 

Startflugplatz.

(2) Abweichungen von Absatz 1 kann die Luftaufsichtsstelle, an 

Flugplätzen ohne Luftaufsichtsstelle die Flugleitung, im Einzelfall 

zulassen, wenn zwingende Gründe dies notwendig machen und durch 

die Abweichungen eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder 

Ordnung, insbesondere der Sicherheit des Luftverkehrs, nicht zu 

erwarten ist. 
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FLUGLEITER Bestimmungen
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Luftverkehrsgesetz (LuftVG)

§ 70 in Verbindung mit § 23 LuftVO

(1) Die Luftaufsichtsstelle oder auf Flugplätzen ohne Luftaufsichtsstelle 

die Flugleitung darf

1. zum Zwecke der Erfüllung der ihr nach § 29 dieses Gesetzes 

zugewiesenen Aufgaben,

2. zum Zwecke der Strafverfolgung nach den §§ 59, 60 und 62 dieses 

Gesetzes,

3. zum Zwecke der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 58 

dieses Gesetzes, § 108 der Luftverkehrs- Zulassungs-Ordnung und 

nach § 43 der Luftverkehrs-Ordnung,

4. zum Zwecke der Durchführung des Such- und Rettungsdienstes,

5. zum Zwecke der Flugunfalluntersuchung,

6. zum Zwecke der Luftfahrtstatistik,

7. zum Zwecke der zollrechtlichen Überwachung

Daten über den Start und die Landung von Luftfahrzeugen 

verarbeiten



Die „Gemeinsame Grundsätze des Bundes und der Länder über 

das Feuerlösch- und Rettungswesen auf Flugplätzen vom 

20. April 2023 

(NfL 2023-1-2792)“

beinhaltet nicht mehr das Vorhalten von geschultem Personal an 

Flugplätzen, wenn kein gewerblicher Luftverkehr durchgeführt 

wird.
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Fliegen ohne Flugleiter (FoF)
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NUR DIESE VORSCHRIFT WURDE GEÄNDERT

GENEHMIGUNG DES PLATZES GILT WEITER
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NfL 2023-1-2792
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Nicht-gewerblicher Luftverkehr

Nicht-gewerblicher Luftverkehr oder Luftverkehr, welcher nach den 

Ausnahmebestimmungen für die allgemeine Luftfahrt nach Artikel 6 

Absatz 4a der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 bzw. nach Artikel 3

Absatz 2 Satz 2 der Verordnungen (EU) Nr. 2018/395 und 2018/1976 

stattfindet, kann ohne die Bereitstellung von Feuerlösch- und 

Rettungsdiensten durchgeführt werden.

ABER:
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3.2 Konkrete Anforderungen

An nach 

• § 49 LuftVZO zugelassenen Landeplätzen (Verkehrslandeplätze 

oder Sonderlandeplätze)

oder

• nach § 54 LuftVZO zugelassenen Segelfluggeländen,

muss die technische Grundausstattung gemäß Nummer 4 dieser 

Gemeinsamen Grundsätze bereitgestellt werden. 

Anforderungen an die Bereitstellung von Personal für den Feuerlösch- 

und Rettungsdienst sind hiermit nicht verbunden.
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4.2 Ausrüstung

4.2.1 Löschmittel

An Flugplätzen an denen kein Flugbetrieb mit motorgetriebenen 

Luftfahrzeugen (ausgenommen Flugmodelle) stattfindet, besteht keine 

Verpflichtung für die Bereitstellung von Löschmitteln, diese

wird aber empfohlen.

An Flugplätzen, an denen regelmäßig motorgetriebene Luftfahrzeuge 

mit bis zu 2.000 kg MTOM verkehren (ausgenommen Modellflugzeuge), 

sind

• zwei Handfeuerlöscher mit je 9 Löschmitteleinheiten (DIN EN 3) für 

jedermann gut erkennbar und frei zugänglich bereitzustellen und

• zwei Handfeuerlöscher mit je 15 Löschmitteleinheiten (DIN EN 3) 

für Betriebsangehörige des Flugplatzes zugänglich zu bereitzustellen.
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DIN EN 3 "Tragbare Feuerlöscher”

In der DIN EN 3 wird das Löschvermögen für die 

Einstufung eines Feuerlöschers maßgeblich. Daraus 

kann sich ergeben, dass Sie auch mit einem 

Feuerlöscher mit geringerem Löschmittelinhalt das 

gleiche Löschvermögen erreiche wie mit einem 

Feuerlöscher mit höherem Löschmittelinhalt.

Durch eine Zahlen Buchstabenkombination, welche 

auf dem Löscher aufgedruckt ist, wird die 

Leistungsklasse und damit das Löschvermögen 

angegeben.

Dabei drückt die Zahl das Löschobjekt und die 

Buchstaden die Brandklasse aus – 

Löschmitteleinheiten (LE) und Feuerlöscher Arten 

nach DIN EN 3 in folgende Tabelle:
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Um den gesetzlichen Anforderungen 

gerecht zu werden können Sie 

beliebige Feuerlöscher miteinander 

kombinieren, um so auf die 

erforderlichen Löschmitteleineheiten 

zu kommen. Sind für Ihren Betrieb 

z.B. 25 LE erforderlich, so können 

Sie die unter der Verwendung von 

drei Feuerlöschern mit je 9 LE oder 

mit einem Löscher mit 15 LE plus 

einen Feuerlöscher mit 10 LE 

erreichen. Auch hier sind natürlich 

die die erforderlichen Brandklassen, 

Art und Umfang der 

Brandgefährdung als auch die 

Größe des zu schützenden 

Bereiches zu berücksichtigen.
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Fliegen ohne Flugleiter (FoF)
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Der Weg zum FoF

• Flugplatzgenehmigung ist zu ändern

• mindestens zwei für jedermann zugänglichen Feuerlöschern auf 

dem Vorfeld. 

• Aushang eines Alarmplanes gefordert.

• weitere Löschmittel und Werkzeuge für Betriebsangehörige 

vorzuhalten. Als Betriebsangehörige zählen üblicherweise auf dem 

Flugplatz tätige Personen (z. B. Angestellte, Vereinsmitglieder o. ä.).

• Änderung LuftVG (Flugplatzzwang/Hauptflugbuch).

• Änderung LuftVZO (Flugleiter).

• Änderung LuftVO (Durchführung Flugbetrieb).

• BfL Vorgaben der Länder.

• Allgemeine Grundsätze für Flugleiter.

• Veröffentlichung in der AIP.
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Fliegen ohne Flugleiter (FoF)
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Wie kann durch diese Neufassung Änderungen herbeigeführt 

werden?
1. Flugplätze die bereits eine Genehmigung zum Fliegen ohne Flugleiter mit 

eingewiesener Hilfsperson besitzen.

Diese Plätze können nun mit Verweis auf die neugefassten Grundsätze eine 

Änderung ihrer Genehmigung zum Fliegen ohne Flugleiter beantragen, so dass 

zukünftig die sachkundige Person entfällt. Der Brandschutz geht nach den neuen 

Grundsätzen bei nichtgewerblichem Betrieb nicht mehr mit einer Gestellung von 

Personal einher.

Die in der ursprünglichen Genehmigung enthaltenen Auflagen (z. B. nur 

Einzelstart oder keine Schulung etc.) aller Voraussicht nach erst mal in Kraft.

Es werden im BMDV, von einer Arbeitsgruppe der Länder noch Grundsätze 

erarbeitet, unter welchen Umständen denn ein Flugleiter in Zukunft entfallen könne. 

Der DAeC hat gefordert in dieser AG vertreten zu sein.
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BEISPIEL

FRANKREICH
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WAS MÜSSEN WIR ÄNDERN UM (wie in anderen 
Ländern) „OHNE“ ZU FLIEGEN?

EUROCONTROL- SKYbrary
Kommunikation an unkontrollierten Flugplätzen

Definition: Ein unkontrollierter Flugplatz ist ein Flugplatz ohne 

Kontrollturm oder einer, auf dem der Turm nicht in Betrieb ist.
Es gibt keinen Ersatz für Aufmerksamkeit und Situationsbewusstsein in der 

Nähe eines unkontrollierten Flugplatzes. 

Es ist wichtig, dass Piloten auf 

• anderen Verkehr achten und 

• ihn im Auge behalten und 

• relevante Informationen austauschen, 

wenn sie sich einem unkontrollierten Flugplatz nähern oder ihn verlassen. 
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Um das größtmögliche 

Maß an Sicherheit zu 

erreichen, ist es 

wichtig, dass alle 

Flugzeuge die 

festgelegte Frequenz 

überwachen, auf 

dieser senden und die 

entsprechenden 

Meldepunkte 

befolgen. 

Die Frequenz ist auf der Sichtflugkarte (Visual Operation Chart) zu finden, im 

Beispiel 118.405. Zusätzlich die Information auf welcher Sprache gefunkt werden 

kann (En/Ge), das Rufzeichen (RADIO) und der genehmigte Funkbereich dieser 

Frequenz (25 NM 4.000 ft GND).
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Kommunikation auf 

unkontrollierten Flugplätzen

Für die Luft-Boden-

Funkkommunikation auf 

unkontrollierten Flugplätzen gibt 

es unterschiedliche 

Leistungsniveaus. 

Diese reichen von keinem Dienst 

bis hin zur Bereitstellung eines 

Luft-/Bodenfunkdienstes für einen 

Flugplatz-Fluginformationsdienst 

(AFIS). 
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Die mit den verschiedenen Servicestufen verbundenen 
Verfahren sind wie folgt:

Keine Bodendienste:

Luftfahrzeuge melden ihre Position und 

Absichten an den festgelegten Meldepunkten 

unter Verwendung ihres Rufzeichens 

nachdem sie den Namen des Flugplatzes 

angegeben haben, auf dem sie operieren. 

Zum Beispiel:

Egelsbach Radio D-EGAL 10 Minuten 

südlich des Platzes zur Landung.

Egelsbach Radio D-EGAL 10 minutes south 

for landing.
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Danach sind alle weiteren Teile der Platzrunde zu 
melden:

Einflug (rechten)Gegenanflug/Entry (right) downwind  

(rechter) Queranflug/(right) base 

Endanflug/Final  BITTE NICHT ENDTEIL - DANKE
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Der Luft-/Bodenfunk (A/G) ist die einfachste Form einer Bodenfunkstation, die 

Sie auf einem Flugplatz finden. Der Betreiber eines Luft-/Bodenfunkgeräts 

kann Piloten, die auf und in der Nähe des Flugplatzes operieren, Verkehrs- 

und Wetterinformationen zur Verfügung stellen. 

Solche Verkehrsinformationen basieren in erster Linie auf Meldungen anderer 

Piloten. Die sichere Durchführung des Fluges liegt weiterhin in der 

Verantwortung des Piloten, da der „Flugleiter“ (RADIO) weder in der Luft noch 

am Boden befugt ist, Freigaben zu erteilen oder Flugzeuge zu unterweisen.

Beim Betrieb in der A/G-Umgebung besteht das Grundprinzip darin, dass 

Flugzeuge ihre Position bekannt geben und sich zu anderen Flugzeugen 

gemäß den Flugregeln SERA/LuftVO) und alle veröffentlichten 

Flugplatzverfahren befolgen. Führen Sie ein Manöver (z. B. Rollen, Starten 

oder Landen) nur durch, wenn Sie davon überzeugt sind, dass dies sicher ist 

und es nicht zu Konflikten mit dem anderen Verkehr kommt. 

Luft-/Bodenfunkdienst „RADIO“: 
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Aerodrome Flight Information Service (AFIS): 

Der AFIS ist im Wesentlichen ein Fluginformationsdienst, der auf einem 

Flugplatz bereitgestellt wird. Es handelt sich um ein höheres 

Serviceniveau als bei A/G-Radio. Dennoch bleibt es im Grunde eine 

Informations- und nicht eine Kontrollstelle. Im Allgemeinen übermitteln 

sie umfassendere Verkehrsinformationen als eine A/G-Station. 

AFIS erteilt verbindliche Anweisungen an Flugzeuge und Fahrzeuge 

am Boden, bis zum Haltepunkt vor der Piste, und darf IFR-Freigaben an 

Flugzeuge am Boden oder im Flug weiterleiten. 

Das Rufzeichen für AFIS ist „Information“.

Die Verantwortung liegt auch hier bei dem Piloten und dieser hat  sich zu 

vergewissern, dass jede seiner Aktionen sicher ist, und seine Position und 

Absichten während des Betriebs am Flugplatz bekannt zu geben.
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VERFAHREN (nicht komplett)

• Halten Sie eine Hörbereitschaft auf der „veröffentlichten Frequenz“.

• Melden Sie Ihre Absichten bevor Sie diese durchführen.

• Melden Sie vor dem Aufrollen der Betriebspiste  die 

Abflugabsichten. 

• Wenn Sie auf einen Anflug warten (Vorflugregeln), geben Sie Ihre 

Absichten bekannt und übermitteln Sie Ihre Abflugabsichten erneut, 

bevor Sie sich auf die Piste rollen

• Vergewissern Sie sich vor dem Start sowohl per Funk als auch durch 

visuelle Beobachtung, dass während des Starts keine 

Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit einem anderen Flugzeug oder 

Fahrzeug besteht.
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• Melden Sie nach dem Start das Verlassen der Frequenz des 

Flugplatzes.

• Melden Sie sich mindestens fünf Minuten vor Erreichen des 

Flugplatzes (Verfahren nach AIP beachten) die Position des 

Flugzeugs, die Höhe und die Position, sowie die Absichten des 

verantwortlichen Piloten auf der entsprechenden Frequenz.

• Melden Sie sich beim Einflug in die Platzrunde (aber auch 

Direktanflug etc.) des Flugplatzes und geben Sie dabei die Position 

des Flugzeugs an.

• Melden Sie sich, wenn Sie sich auf den (rechten) Gegenanflug, 

(rechter) Queranflug und Endanflug erreicht haben.

• Melden Sie sich im Endanflug mit Ihrer Absicht (Tiefanflug, Aufsetzen 

und Durchstarten etc.).

• Melden Sie sich, wenn Sie die Piste verlassen haben.

Um mögliche Konflikte mit dem örtlichen Flugverkehr zu minimieren und 

Funküberlastungen zu minimieren, sollten Piloten bei Überlandflügen das 

Durchfliegen von Flugplatzbereichen vermeiden.
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Auch wenn hier nur “an Bord von Luftfahrzeugen” 

steht, darf der Bodenfunk auch ausgeübt werden. 

Ein BZF ist nicht notwendig.



"Verordnung über Flugfunkzeugnisse vom 20. August 2008 

(BGBl. I S. 1742), die zuletzt durch 

Artikel 1 der

Verordnung vom 11. März 2019 (BGBl. I S. 330) geändert worden 
ist"

§ 1 Allgemeines 

(1) Zur Ausübung des Flugfunk- und 

Flugnavigationsfunkdienstes (Flugfunkdienst) bei Boden- 

und Luftfunkstellen in der Bundesrepublik Deutschland 

bedarf es eines gültigen Flugfunkzeugnisses oder einer 

gleichwertigen Bescheinigung.
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(2) Ausgenommen hiervon ist die Ausübung des 

Flugfunkdienstes 

1. bei Luftfunkstellen an Bord von Freiballonen, 

Luftsportgeräten und Segelflugzeugen, soweit sie nicht in 

Lufträumen der Klassen B, C und D betrieben werden; 

2.  bei Luftfunkstellen an Bord von Luftfahrzeugen, die bei der 

Ausbildung von Luftfahrtpersonal verwendet werden; 

3.  bei Funkstellen in Kraftfahrzeugen, die ausschließlich für 

die Verbindung mit Luftfunkstellen in Freiballonen, 

Luftsportgeräten und Segelflugzeugen betrieben werden; 4.

5.  bei Bodenfunkstellen, die ausschließlich für die 

Übermittlung von Flugbetriebsmeldungen eingesetzt oder die 

ausschließlich zu Ausbildungszwecken verwendet werden; 
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FUNKSPRECHVERFAHREN
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FUNKSPRECHVERFAHREN
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6. BUCHSTABIEREN IM SPRECHFUNKVERKEHR (SERA.14020)

Im Sprechfunkverkehr ist für das Buchstabieren von Eigennamen, 

Abkürzungen und Wörtern, deren Schreibung unklar ist, das 

Buchstabieralphabet wie folgt zu verwenden:

Buchstabe Wort Ungefähre Aussprache (Umschreibung mit

Lateinischen Buchstaben)

A ALFA AL FA

B BRAVO BRA WO

C CHARLIE TSCHAHR LI oder SCHAHR LI

D DELTA DEL TA

E ECHO ECK O

F FOXTROT FOX TROT

Es gibt keine Abkürzung in der Abkürzung darum heißt es 

FOXTROTT und nicht Fox

FUNKSPRECHVERFAHREN
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34. IDENTIFIZIERUNG VON FLUGVERKEHRSDIENSTSTELLEN 

(ATS.TR.115)
b.) Die Kennung der Flugverkehrsdienststellen enthält – je nach Sachlage – eine der 
folgenden Ergänzungen:
(1) Bezirkskontrollstelle – CONTROL - KONTROLLE
(2) Anflugkontrollstelle – APPROACH - ANFLUGKONTROLLE
(3) Anflugkontrollradar Ankunft – ARRIVAL - ANFLUG
(4) Anflugkontrollradar Abflug – DEPARTURE - ABFLUG
(5) Flugverkehrskontrollstelle – RADAR - RADAR
(6) Flugplatzkontrollstelle – TOWER - TURM
(7) Kontrolle der Bewegungen am Boden – GROUND - ROLLKONTROLLE
(8) Übermittlung von Freigaben – DELIVERY - ANLASSKONTROLLE
(9) Fluginformationszentrale – INFORMATION - INFORMATION
(10) AFIS-Stelle – INFORMATION – INFORMATION

(2) Ausbildung von Luftfahrern – START oder SCHULE 
(3) Flugplätze ohne Flugverkehrsdienst durch den Flugleiter an unkontrollierten Flugplätzen
ohne AFIS-Anbieter – RADIO 
(4) Bewegungslenkung auf dem Vorfeld – APRON – VORFELD 
(5) Segelflugbetrieb – SEGELFLUG

FUNKSPRECHVERFAHREN
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FUNKSPRECHVERFAHREN



(2) Ist jemand von dem Inhaber eines Betriebes oder einem 

sonst dazu Befugten

1. beauftragt, den Betrieb ganz oder zum Teil zu leiten, oder

2. ausdrücklich beauftragt, in eigener Verantwortung Aufgaben 

wahrzunehmen, die dem Inhaber des Betriebes obliegen

und handelt er auf Grund dieses Auftrages, so ist ein Gesetz, 

nach dem besondere persönliche Merkmale die Möglichkeit der 

Ahndung begründen, auch auf den Beauftragten anzuwenden, 

wenn diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem Inhaber 

des Betriebes vorliegen. 

Dem Betrieb im Sinne des Satzes 1 steht das Unternehmen 

gleich. 

Handelt jemand auf Grund eines entsprechenden Auftrages für 

eine Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 

wahrnimmt, so ist Satz 1 sinngemäß anzuwenden.
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Arbeitsvertrag

• Gegen Entgelt

• Definierte Aufgaben durch den Flugplatzbetreiber

• Haftung des Flugleiters bei schuldhafter 

Pflichtverletzung

• Einstandspflicht bei Ordnungswidrigkeiten (§ 9 Abs.2 

Satz 1 Nr. 2 OWiG)
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Unentgeltliche Tätigkeit

• Beauftragung durch Verein etc.

• Definierte Aufgabenbeschreibung

• Haftung und Einstandspflicht wie Arbeitsvertrag – 

Abhängig von der Stellung des Flugleiters
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Gefälligkeitsverhältnis

(ohne schriftlichen Auftrag und/oder festen Pflichten)

• Haftung nur bei unerlaubten Handlungen und 

Verletzung der Sorgfalt

• Volle Haftung des Flugplatzhalters – auch bei 

schlechter Organisation
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Schadensersatz als Vertreter des Flugplatzhalters

• Vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung der 

Absprachen aus dem Benutzervertrag zwischen 

Flugplatzhalter und Dritten

• Was wird durch die Flugplatz-Haftpflicht abgedeckt?

• Wie hoch sind die Regressansprüche?
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Schadensersatz durch unerlaubte Handlung

• Zivilrechtliche Haftung (deliktische) an Rechtsgütern 

(Leben – Gesundheit – Eigentum)

• Fahrlässige Pflichtverletzung in der Regel durch 

Flugplatz- Haftpflicht abgedeckt

• Direktanspruch bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit wenn 

Schuld nachgewiesen
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Strafbarkeit bei Pflichtverletzung

Strafrechtlich bei Vernachlässigung der Sorgfalts- und 

Aufsichtspflicht aus der vertraglichen Übernahme 

(§ 315 Abs. 1 StGB)

Eigenen Einstandspflicht bei OW
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Wer die Sicherheit des Schienenbahn-, Schwebebahn-, Schiffs- 

oder Luftverkehrs dadurch beeinträchtigt, dass er

1. Anlagen oder Beförderungsmittel zerstört, beschädigt oder 

beseitigt,

2. Hindernisse bereitet,

3. falsche Zeichen oder Signale gibt oder

4. einen ähnlichen, ebenso gefährlichen Eingriff vornimmt,

und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder 

fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet,

wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren 

bestraft.



Rechte des Flugleiters – AFIS

Hausrecht am Bodenverkehr

• Durchsetzung der FBO und der Inhalte der Flugplatzgenehmigung

• Verhinderung von Straftaten (eventuell Startverbot)

• Anweisung bei Gefahr (Sperren von Flugbetriebsflächen)

• Regelung des Rollverkehrs (keine Anweisung)

• Zuweisung Abstellfläche

• Start- und Landerichtung bestimmen (abhängig vom Wind)
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Rechte des Flugleiters – AFIS

Informationen  an Luftfahrzeugführer

•  Abweichungen von An- Abflugverfahren – Genehmigung ist zu 

beachten

• Hinweise Wetter (Sichtflugbedingungen)

• Verkehrsinformationen

Anweisungen    nur im Gefahrenfall

• Landereihenfolge (z.B. Segel- Motorflugbetrieb – Fallschirm)

• Durchstarten bei Gefahr

• Einhaltung der festgelegten Verfahren
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Eine Gefahr für ein Rechtsgut liegt vor, wenn eine 

Sachlage besteht, aus der heraus der Eintritt oder die 

Intensivierung eines Schadens wahrscheinlich ist.

Wahrscheinlich ist der Schadenseintritt, wenn innerhalb 

vernünftiger Lebenserfahrung mit dem Schadenseintritt 

gerechnet werden muss.
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SERA

SERA.3210 Ausweichregeln

4. Landung. 

Ein im Flug befindliches oder am Boden bzw. auf dem Wasser betriebenes 

Luftfahrzeug, hat einem Luftfahrzeug, das landet oder sich im Endteil des 

Landeanflugs befindet, auszuweichen. 

i) Von mehreren einen Flugplatz oder einen Einsatzort gleichzeitig zur 

Landung anfliegenden Luftfahrzeugen hat das höher fliegende dem 

tiefer fliegenden Luftfahrzeug auszuweichen; jedoch darf das tiefer 

fliegende Luftfahrzeug ein anderes Luftfahrzeug, das sich im Endteil 

des Landeanflugs befindet, nicht unterschneiden oder überholen. 

Motor getriebene Luftfahrzeuge, die schwerer als Luft sind, haben 

Segelflug zeugen in jedem Fall auszuweichen. 

ii) Notlandung. Ein Luftfahrzeug hat einem anderen Luftfahrzeug, das 

erkennbar zur Landung gezwungen ist, auszuweichen. 
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TMZ (RMZ glider)
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ABA
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ABA
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2. Platzrunde

2.1 Grundsätze

Die Platzrunde soll folgende Aufgaben und Kriterien erfüllen:

• Gewährleistung der Sicherheit im Flugplatzverkehr, insbesondere

bei Start und Landung sowie bei An- und Abflug;

• Steuerung und Gewährleistung der Leichtigkeit des Verkehrsflusses 

und Optimierung der Aufnahmekapazität eines Flugplatzes;

• Erleichterung der Navigation im Flugplatzverkehr;

• Erleichterung bei der Führung und Bedienung des Luftfahrzeuges 

nach dem Start sowie bei der Vorbereitung und Durchführung der 

Landung.
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2. Platzrunde

Folgende Grundsätze sollen bei der Festlegung des 

Platzrundenverlaufs

beachtet werden:

• Einhaltung der Standardplatzrunde;

• Flugsicherheit, Wirtschaftlichkeit und Lärmbelastung;

• höhenmäßige und räumliche Trennung des Mischflugbetriebes;

• Vermeidung von sich überschneidenden Flugwegen in gleicher 

Höhe;

• Richtungsänderung in der Endanflugkurve nicht größer als 90°;

• Gewährleistung des ständigen Sichtkontaktes zur Landebahn unter 

Sichtflugwetterbedingungen (VMC);

• Hindernisfreiheit;

• einfache und überschaubare Darstellung.
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2.2.1 Motorflug

Die Standardplatzrunde hat:

• eine Entfernung Startbahnende - Querabflug von ca. 1,5 km;

• einen Abstand Gegenanflug - Landebahn von ca. 1,5 km;

• einen Endanflug von ca. 1,5 km;

• eine Platzrundenhöhe von 800 ft GND.

Der Endanflug darf grundsätzlich bei einer Entfernung von mindestens

1 km von der Landebahnschwelle keine Krümmung oder Versetzung 

mehr ausweisen.

2. Platzrunde
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Zwei Beispiele:
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